
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/10/30 6Ob281/68,
7Ob55/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1968

Norm

JN §1 DVIb

ZPO §41 B1

Rechtssatz

Kosten eines ärztlichen Sachverständigen, die der Feststellung der weiter notwendigen Behandlungsmethoden, also

nicht der Sammlung des Beweisstoffes, dienten, können in der Klage geltend gemacht werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 281/68

Entscheidungstext OGH 30.10.1968 6 Ob 281/68

7 Ob 55/70

Entscheidungstext OGH 15.04.1970 7 Ob 55/70

Auch; Beisatz: Hier: Sachverständigengutachten zwecks Ermöglichung der Mängelbehebung an einer Kühlanlage.
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